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Sie sehen geschätzte Leserschaft, der Teufel 

steckt im Detail. Nachbarrechtliche Fragen 

lassen sich oftmals nicht eindeutig klären, 

deshalb ist es meine Empfehlung, nachbar-

schaftliche Probleme durch freundschaftli-

ches Entgegenkommen mit dem Nachbarn zu 

lösen.

Mario Chirico, Rechtsanwalt & Notar
Inhaber der Chirico Immobilien

Dienstleistungen  GmbH
Spezialisiert auf Stockwerkeigentum

Präsident HEV Region Grenchen
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Geschätzte Leserin, geschätzter Leser

Der Herbst steht vor der Tür. Farbige Blätter 

an Bäumen und Sträuchern fallen in Nachbars 

Garten und man ärgert sich über das Laub 

und den Schattenwurf.
Einige Aspekte dieser Problematik werden im 

Folgenden erörtert. 

Blätter und Nadeln aus Nachbars Garten

Gemäss Art. 684 Abs. 1 ZGB ist jedermann ver-

pflichtet, bei der Ausübung seines Eigen-

tums, wie namentlich bei dem Betrieb eines 

Gewerbes auf seinem Grundstück, sich aller 

übermässigen Einwirkung auf das Eigentum 

der Nachbarn zu enthalten. Untersagt sind ge-

mäss Gesetz mithin nur übermässige Immi-

ssionen, das heisst, der Nachbar muss ein ge-

wisses Mass an Immissionen erdulden. Dies un-

abhängig davon ob dieser sich in subjektiver 

Weise gestört fühlt oder nicht. Die meisten 

Formen der Eigentumsnutzung sind mit 

Immissionen verbunden.

Übermässige Immissionen 

Gemäss Art. 684 Abs. 2 ZGB sind insbesondere 

verboten, alle schädlichen und nach Lage 

und Beschaffenheit der Grundstücke oder 

nach Ortsgebrauch nicht gerechtfertigten 

Einwirkungen durch Luftverunreinigung, 

üblen Geruch, Lärm, Schall, Erschütterung, 

Strahlung oder durch den Entzug von 

Besonnung oder Tageslicht.

Bei der Beurteilung ob eine übermässige 

Immission vorliegt, spielt es eine Rolle, ob 

die Immission in der betreffenden Gegend, 

d.h. in der nachbarschaftlichen Umgebung, 

als normal empfunden wird oder nicht. 

Bei pflanzlichen Immissionen kommt es nicht 

auf die Ortsüblichkeit der einzelnen Pflan-

zenart an. Bei grösseren Gärten muss ohne 

Weiteres mit vermehrten pflanzlichen Im-

missionen gerechnet werden.

Zu beachten ist dabei, dass je nachdem ob 

die Grundstücke zum Beispiel in einer Wohn-, 

Gewerbe-, Industrie- oder in einer Land-

wirtschaftszone liegen, die gleiche Ein-

wirkung übermässig sein kann oder nicht.

Das Kapprecht

Ragen Bäume oder Sträucher auf das nach-

barliche Grundstück über, so besteht ein soge-

nanntes Kapprecht. Doch bevor dieses ausge-

übt werden kann, muss der geschädigte 

Nachbar mit einem eingeschriebenen Brief 

den Nachbarn abmahnen und eine Frist für 

die Beseitigung ansetzen. Der Nachbar muss 

genügend Zeit haben den Sachverhalt abzu-

klären, den Überhang selber zu beseitigen 

oder durch einen Gärtner beseitigen zu las-

sen. Weiter ist auf die natürliche Vegeta-

tionszeit Rücksicht zu nehmen: normalerwei-

se können Bäume von Oktober bis März zu-

rückgeschnitten werden.

Bleibt der Nachbar tatenlos, so kann der Ge-

schädigte die überragenden Äste selber ab-

schneiden. Das Kapprecht ist jedoch nur gege-

ben, wenn eine erhebliche Beeinträchtigung 

besteht.

Wird somit ein Nachbar durch vom nachbarli-

chen Grundstück überragender Äste oder ein-

dringenden Wurzeln an seinem Eigentum ge-

schädigt, so kann er unter Beachtung der in 

Art. 687 ZGB genannten Voraussetzungen die 

Äste oder Wurzeln kappen. Ein Rückschnitt 

ist jedoch nur bis maximal zur Grundstücks-

grenze zulässig.

Der kappende Nachbar hat die Möglichkeit, 

das abgeschnittene Holz zu behalten. Ist die 

Kappung mit Kosten verbunden, muss der 

Nachbar auf die Kappung verzichten und 

stattdessen die Beseitigung mit einer ge-

richtlichen Klage verlangen. So oder so ist ein 

persönliches Gespräch mit dem Nachbarn zu 

empfehlen, weil Prozesse nicht nur lange dau-

ern, sondern das Portemonnaie und die gute 

Laune strapazieren.

Grenzabstände und Maximalhöhen

Gemäss Art. 688 ZGB sind die Kantone für den 

Erlass von Abstandsvorschriften für Bäume, 

Sträucher und Hecken legitimiert. Jeder 

Kanton hat ein kantonales Einführungsgesetz 

zum Zivilgesetzbuch, welches die zulässigen 

Grenzabstände und Maximalhöhen von 

Pflanzen sowie den Anspruch auf die Be-

seitigung oder das Zurückschneiden der zu na-

he an der Grenze stehenden Pflanzen regelt.

Im Kanton Solothurn muss für Bäume, ausge-

nommen Spalierbäume, in städtischen Ver-

hältnissen ein Abstand von mindestens 2 

Metern, in ländlichen Verhältnissen von min-

destens 3 Metern von der Grundstücksgrenze 

und von öffentlichen Strassen eingehalten 

werden. Bei Zuwiderhandlung kann innert 3 

Jahren die Wegschaffung der Bäume verlangt 

werden (§255 des Gesetzes über die 

Einführung des Schweizerischen Zivilgesetz-

buches des Kantons Solothurn).

Es ist zu empfehlen, bei grossen Einwirkun-

gen nicht zu lange zuzuwarten, weil es im 

Nachhinein schwierig ist, zu beweisen, wie 

lange ein Baum schon steht.


